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Schiessbetrieb 25m / 50m 

 

A.       Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Für die Durchführung des Schiessbetriebs in der Schiessanlage Köniz-Platten gelten generell das 

Betriebsreglement bzw. die Nutzungsvereinbarung der Standgemeinschaft. 
 
2. Der gesamte Schiessbetrieb in der Schiessanlage Platten erfolgt an vom Verein festgesetzten 

obligatorischen oder freiwilligen Übungen, Trainings oder sonstigen Schiessanlässen.  
 
3. Diese werden mit der Schiesstagemeldung der SAT gemeldet, sind versichert und werden durch 

Pistolenschützenmeister geleitet. 
 

4. Schiessübungen, die ohne Bewilligung durch den Vorstand durchgeführt werden, gehen auf eigene 
Gefahr und Rechnung der Durchführenden, ohne Anerkennung durch die Versicherung der USS   
(§ 4, Absatz 1b des Versicherungsreglementes). 

 
5. Im Interesse eines störungs- und unfallfreien Schiessbetriebes wird im Stand unbedingte Disziplin 

und striktes Befolgen der Sicherheitsvorschriften des VBS, des SSV, der USS und der Weisungen 
der Schützenmeister verlangt. 

 
6. Schiessübungen müssen auf die im Programm festgesetzte Zeit beendet werden. Eine 

Viertelstunde vor Schluss des Schiessens sind keine neuen Passen von Bundesübungen mehr 
anzufangen. 

 
7. Für die Teilnahme am Schiessbetrieb ist jährlich ein vereinsinternes Schiessbüchlein zu lösen, mit 

welchem der Verein die Betriebskosten deckt.  
Davon ausgenommen sind Schützen, welche ausschliesslich an Bundesübungen (Obligatorisches 
Programm, Feldschiessen) oder an im Auftrag eines Schützenverbandes durchgeführten 
Schiessen teilnehmen. 

 
 
 
 

B.             Teilnahme an Schützenfesten und Wettkämpfen
  

 
1. Der Vorstand legt im Jahresprogramm fest, welche Schützenfeste und Wettkämpfe im 

Vereinsrahmen besucht werden. 
 

2. Die durch den  SSV, die Kantonal- und Regionalverbände oder Vereine ausgerichteten 
Schiessanlässe sind lizenzpflichtig. 

 
3. Der Vorstand regelt im Rahmen seiner Kompetenz die Kostenübernahme durch den Verein. 
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C.      Vereinsinterne Wettkämpfe 

Ziel der nachstehend aufgeführten Wettkämpfe ist die vereinsinterne Förderung der Schiesstätigkeit unter 
Wettkampfbedingungen.Sie stehen allen Vereinsmitgliedern offen und sind lizenzfrei. 

 

Vereinsmeisterschaft 
 

Hier zählen: - Bundesprogramm 25/50m 
 - Feldschiessen 25/50m 

  - Stich Platten 50m (P10, 10 Schuss Einzelfeuer, Probeschüsse frei) 
  - Stich Serie 50m (P10, 5 Schuss in 90 Sekunden ab 1. Schuss, Probeschüsse frei) 
  - Schnellstich 25m (Schnellfeuerscheibe ISSF, 2 Passen à 5 Schuss, Probeschüsse frei) 
  - Präzisionsstich 25m (PP10/50, 2x5 Schuss Serie in 5 Minuten, beste Passe von 4, Probe frei ) 
 
Rangierung Die Resultate der für die Vereinsmeisterschaft zählenden Stiche werden in Prozentpunkte 
  umgerechnet.  
  Der Stich mit den wenigsten Prozentpunkten wird gestrichen.  
  Das Total der fünf übrigen Stiche ergibt die Rangierung. 
  Es werden alle Schützen unabhängig von der Anzahl geschossen Stiche rangiert. 
   

Auszeichnung: 1. Rang = 3 Kranzkarten Fr. 10.-- 
2. Rang = 2 Kranzkarten Fr. 10.-- 
Schützen mit mindestens fünf geschossenen Stichen werden als Anerkennung für die 
Teilnahme mit einer Kranzkarte Fr. 6.-- ausgezeichnet. 

 
 

Ausschiessen 

Am Ausschiessen werden pro Stich zwei Auszeichnungen (je 2 Kranzkarten à Fr. 10.--) abgegeben. 

Diese werden jeweils an die 2 besten Schützinnen/Schützen pro Stich abgegeben, die am jeweiligen 
Ausschiessen noch keine Auszeichnung erhielten. 
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D.      Auszeichnungen SSV / BSSV / VSSV 

Die Anerkennungskarten der Bundesübungen berechtigen zu folgenden Auszeichnungen:
 

 

 Eidgenössische Feldmeisterschaft 

Je 8 Karten von Bundesprogramm und Feldschiessen werden mit der bronzenen, je weitere 8 mit der 
silbernen Medaille ausgezeichnet. Als dritte Auszeichnung für je weitere 8 Karten wird eine vergoldete 
Medaille oder die vergoldete Anstecknadel abgegeben. 

 

 4. Feldmeisterschaftsauszeichnung des Berner Schiesssportverband 

Diese wird für je 10 weitere Anerkennungskarten Bundesprogramm und Feldschiessen nach Erreichen der 
3. Eidgenössischen Feldmeisterschaft abgegeben. 

 

 Veteranen-Feldmeisterschaft (nur für Mitglieder des Verbandes Schweiz. Schützenveteranen) 

1. Veteranen-Feldmeisterschaft: 10 Karten Feldschiessen. 
2. Veteranen-Feldmeisterschaft: weitere 6 Karten Feldschiessen 

 

 

ACHTUNG:  
Für den Bezug der obenerwähnten Feldmeisterschafts-Auszeichnungen müssen die Karten bis spätestens 
30. Juni an den Sekretär PSB eingesandt werden mit Angabe der zustehenden und gewünschten 
Auszeichnung. 

 

 

 

         PISTOLENSCHÜTZEN  BUBENBERG 

     Der Vorstand 


